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A Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Schönebeck (Elbe) 

Beschlussausfertigung 

Sitzung 13. Sitzung des Betriebsausschusses Städtischer Bauhof 

Sitzungsdatum 20.12.2022 

 

TOP 7.  Geschäftsordnung für den Eigenbetrieb Städtischer Bauhof Schönebeck 

Beschlussvorlagen-Nummer: 0488/2022 

Beschluss-Nummer: 0488/2022   

Der Betriebsausschuss beschließt die in der Anlage 1 aufgeführte Zweite Änderung der 

Geschäftsordnung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes Städtischer Bauhof Schönebeck. 

Abstimmungsergebnis:  

7  Ja-Stimmen 

0  Nein-Stimmen 

0  Enthaltungen 

 

Entspricht: einstimmig beschlossen 

Schönebeck (Elbe), 21.12.2022 

 

Knoblauch 

Oberbürgermeister 

 

Bewerbung für die Schöffenwahl 2023  

Wahl der Erwachsenenschöffen – Wahlperiode 2024 - 2028 

Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die 

Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt.  

Gesucht werden in der Stadt Schönebeck (Elbe) insgesamt 52 Frauen und Männer, die am 

Amtsgericht Schönebeck (Elbe) und Landgericht Magdeburg als Vertreter des Volkes an der 

Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen möchten.  

Der Stadtrat der Stadt Schönebeck (Elbe) schlägt doppelt so viele Kandidaten vor, wie an 

Schöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim 

Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen.  

Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Stadt Schönebeck (Elbe) wohnen 

und am 1.1.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden.  
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Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend 

beherrschen.  

Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen 

ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der 

Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen.  

Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, 

Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und 

Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.  

Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen, d. h. das Handeln eines Menschen in 

seinem sozialen Umfeld beurteilen können. Von ihnen werden Lebenserfahrung und 

Menschenkenntnis erwartet. Die ehrenamtlichen Richter müssen Beweise würdigen, d. h. die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich ein bestimmtes Geschehen wie in der Anklage behauptet 

ereignet hat oder nicht, aus den vorgelegten Zeugenaussagen, Gutachten oder Urkunden 

ableiten können. Die Lebenserfahrung, die ein Schöffe mitbringen muss, kann sich aus 

beruflicher Erfahrung und/oder gesellschaftlichem Engagement rekrutieren. Dabei steht nicht 

der berufliche Erfolg im Mittelpunkt, sondern die Erfahrung, die im Umgang mit Menschen 

erworben wurde.  

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, 

Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des 

anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung.  

Juristische Kenntnisse irgendwelcher Art sind für das Amt nicht erforderlich. Schöffen 

müssen ihre Rolle im Strafverfahren kennen, über Rechte und Pflichten informiert sein und 

sich über die Ursachen von Kriminalität und den Sinn und Zweck von Strafe Gedanken 

gemacht haben. Sie müssen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden.  

Wer zum Richten über Menschen berufen ist, braucht Verantwortungsbewusstsein für den 

Eingriff durch das Urteil in das Leben anderer Menschen. Objektivität und 

Unvoreingenommenheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt werden, etwa 

wenn der Angeklagte aufgrund seines Verhaltens oder wegen der vorgeworfenen Tat zutiefst 

unsympathisch ist oder die öffentliche Meinung bereits eine Vorverurteilung ausgesprochen 

hat. Schöffen sind mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Für jede Verurteilung und jedes 

Strafmaß ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in dem Gericht erforderlich. Gegen beide Schöffen 

kann niemand verurteilt werden. Jedes Urteil – gleichgültig ob Verurteilung oder Freispruch – 
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haben die Schöffen daher mit zu verantworten. Wer die persönliche Verantwortung für eine 

mehrjährige Freiheitsstrafe, für die Versagung von Bewährung oder für einen Freispruch 

wegen mangelnder Beweislage nicht übernehmen kann, sollte das Schöffenamt nicht 

anstreben. In der Beratung mit den Berufsrichtern müssen Schöffen ihren Urteilsvorschlag 

standhaft vertreten können, ohne besserwisserisch zu sein, und sich von besseren 

Argumenten überzeugen lassen, ohne opportunistisch zu sein. Ihnen steht in der 

Hauptverhandlung das Fragerecht zu. Sie müssen sich verständlich ausdrücken, auf den 

Angeklagten wie andere Prozessbeteiligte eingehen können und an der Beratung 

argumentativ teilnehmen. Ihnen wird daher Kommunikations- und Dialogfähigkeit abverlangt. 

Interessenten bewerben sich für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen 

Erwachsene) bis zum 17.03.2023 bei der Stadt Schönebeck (Elbe), Rechtsamt/Zentrale 

Vergabestelle, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe), Tel.:03928 710 323, E-Mail: 

RechtsamtStadt@Schoenebeck-elbe.de. 

Ein Formular kann von der Internetseite der Gemeinde www.schoenebeck.de – unter 

Formularservice/Rechtsamt heruntergeladen werden. 

 

 

B  Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen  

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt 

Kühnauer Straße 161 

06846 Dessau - Roßlau  

                                                         Dessau-Roßlau, den 01.02.2023 

Flurbereinigungsverfahren „ Ortsumgehung Gommern - Dannigkow“ 

Verf. Nr.: 611-17JL5015 

Landkreis: Jerichower Land 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Ü b e r l e i t u n g s b e s t i m m u n g e n 
 

zum Übergang von Besitz und Nutzung  

gemäß § 62 Abs.2 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

zur Ausführungsanordnung vom 04.10.2022 

A. Ausführung 

Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes wurde mit Datum vom 04.10.2022 

angeordnet. Der im Flurbereinigungsplan vorgesehene neue Rechtszustand trat nach 

§ 61 und § 62 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) am 01.11.2022, 0:00 Uhr an 

die Stelle des bisherigen. Insbesondere gingen zu diesem Zeitpunkt die neuen 

Grundstücke in das Eigentum der Teilnehmer über.  
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Der Zeitpunkt des tatsächlichen Übergangs des Besitzes und der Nutzung der neuen 

landwirtschaftlichen Grundstücke wird abweichend vom Zeitpunkt des Eintritts des 

neuen Rechtzustandes durch nachfolgende Überleitungsbestimmungen geregelt. 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft wurde hierzu gehört und hat den 

Bestimmungen zugestimmt.  

         

B. Besitzübergang der Landabfindungen 

Der Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen landwirtschaftlichen 

Grundstücke wird auf den 30.09.2023 festgesetzt.  

Mit diesem Zeitpunkt gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen 

landwirtschaftlichen Grundstücke auf die Empfänger über.  

Eine Weiterbewirtschaftung der alten, nicht wieder zugeteilten Grundstücke über 

den festgesetzten Termin hinaus ist nicht mehr zulässig. 

Diese Bestimmungen können - soweit sie nicht auf Gesetzesvorschriften beruhen 

oder bestimmte Fristen für die Einreichung von Anträgen an das Amt für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) angehen - durch abweichende 

Vereinbarungen unter den Beteiligten, namentlich zwischen Planempfängern 

und Vorbesitzern, ersetzt werden. Eine diesbezügliche andere Regelung, wie auch 

die Verständigung über notwendige Pflugtauschmaßnahmen, wird vom ALFF nicht 

beaufsichtigt. 

C. Ordnung  der Pachtverhältnisse und des Nießbrauchs 

Bestehende Nießbrauch- und Pachtverhältnisse werden durch das 

Flurbereinigungsverfahren nicht aufgehoben. Jedoch gehen die Nutzungs- und 

Pachtansprüche des Nießbrauchberechtigten bzw. Pächters von den alten Flurstücken 

auf die Abfindungsflächen über. Auf dieser Grundlage sind die Pachtverhältnisse 

zwischen dem Pächter und dem Verpächter zu regeln. 

Einigen sich beide nicht, so entscheidet das ALFF Anhalt nach Maßgabe der §§ 69, 

70, 71 FlurbG.  

D. Rechtsnachfolge 

In Fällen der Veräußerung von Grundstücken tritt der Erwerber nach § 15 FlurbG in 

die Rechtsposition des Verkäufers ein. Er muss das bisher durchgeführte Verfahren 

gegen sich gelten lassen. Der Verkäufer hat dem Erwerber auf alle sich aus 

vorstehenden Überleitungsbestimmungen ergebenden Verpflichtungen hinzuweisen. 

E.  Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Überleitungsbestimmungen kann innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 

Anhalt, Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau erhoben werden. 

Im Auftrag 

gez. Ahlers 
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Datenschutzrechtliche Hinweise 

Aufgrund unseres gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz/ 

Flurbereinigungsgesetz verarbeiten wir im vorliegenden Verfahren personenbezogene Daten 

nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung. Weitergehende Informationen finden Sie 

unter: https://alff.sachsen-anhalt.de/alff-anhalt/datenschutz/  

Alternativ können Sie auch das ALFF Anhalt zur weiteren Informationserlangung 

kontaktieren: 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt (ALFF Anhalt) 

Kühnauer Straße 161, 06846 Dessau-Roßlau 

Telefon: +49 340 6506 -0                                                                                                 

Telefax: +49 340 6506 -601      

E-Mail: poststelleDE@alff.mule.sachsen-anhalt.de 

Bei datenschutzrechtlichen Problemen können Sie sich auch direkt an den 

Datenschutzbeauftragten des Amtes wenden:                                                                                                                              

E-Mail: Datenschutzbeauftragter-ALFF-Anhalt@alff.mule.sachsen-anhalt.de 
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